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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den i; Nov. 1800. Drittes Quartal. Den 22 Vrümäre lX.

A n z eig e.

Die Regierung hatte zu Unterstützung des neuen schwei-

zerischrn Republikaners, sich auf 200 Exemplare der

beyden ersten Quartale-desselben abonnirt, die an die

Glieder der Regierung, an ihre Minister und an die

verschiedenen Canrons- Authorirätcn versendet wurden;
diese Abonnements werden für das drille Quarcal nicht
fortgesezt, und kein öffentlicher Beamter erhält dieses

Blatt fernerhin gratis: diejenigen so es weiter zu erhalten
wünschen, sind eingeladen / ihr Wsnnemcnt dafür ein-

zusenden. Von dem Erfolge dieser Einladung wird
es abhängen/ ob der Republikaner mit dem dritten
Quartal zu Ende gehen soll / oder ob dieses Blatt,
das einzige das gegenwärtig die Verhandlungen der
helvetischen Gesetzgebung mit Vollständigkeit und Treue
kiefert, und als historisches Archiv dcS neuen Helvetrens
von bleibendem Werthe ist/ fortgesezt werden kann;
dieses leztcre wird geschehen, so bald sich die Auslagen
durch die Abonnements gedekt finden.

Gesetzgebender Rath, 8. Nov.
(Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens des Vollz. Raths in Betreff
eines Organisationsplans für die Staatsrechnungcn.

Wir ersuchen Sie, B. G., diesen in aller Rüksicht

wichtigen Gegenstand mit Beförderung in Berathung
zu nehmen, damit die nothwendige bessere Einrichtung
in dem Rechnungswesen miserer Republik/ mit dem

Anfang des kommenden Jahrs, eingeführt werden
könne.

Ge setzvorsch lag:
Der gesetzgebende Ralh —
In Erwägung der Nothwendigkeit, die Comptabili-

tät der Republik zu vereinfachen, und dem Rechnuugs.
wcsen derselben eine allgemeine und gleichförmige Rich-
tung zu gebe», —

be sehli eß t:
1. Vom i. Jenncr >8c>i a»/ sollen alle Einkünfte

der Republik, von weicher Art sie immer seyn mö«

gen/ entweder direkte in das Naiionalschazaml oder

zu seiner Verfügung in die Cantonscaffen geliefert
werden.

2. Von gedachtem Zeitpunkt an / kann über die Ein»
künste der Revnbkk nur das Nanonâ-hazamt/ es

sey unmittelbar durch baare Zahlung aus seiner Cassa

oder mittelbar durch Anweisungen auf die Caulons-
Cassen, verfügen.

z. Das Nationalschazamt kann keine andere Zahlungen
mache«/ als:

a) An die oberste» Gewalten / in Folge ergangencr
Gesetze.

b) An die verschiedenen Ministerien, welchen durch ein

Gesetz ein Credit eröffnet worden.

4. Das Finanzministerium wird über die Einnah-
men und Ausgaben des Nalionaischatzamls, die

Controlle führen.

5. Das Nationalschazamt soll alljährlich über seine Ein,
nähme und Ausgabe, Rechnung auf. den 1. Jenncr
gestellt, ablegen; die Controlle dcs Finanzinli.iste.
riums, soll deren Richtigkeit erweisen.

6. Die verschiedenen Ministerien der Republik legen

ebenfalls alljährlich über die Verwendung der von
dem Nationalschazamt erhaltenen Summen, ihre

Rechnung auf den i. Jenner gestellt, ab, und wer,
den solche mit den erwderlichen Belegen begleiten.

7. Die Rechnungen der verschiedenen Ministerien sol-

len, nach erhaltener Passation von der vollziehenden

Gewalt, und nachdem solche im Finanzministerium
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in die Bücher der Comptabilität eingetragen seyn

werden, dem Nalionalschazamt zugestellt und eben-

falls i» dessen Bücher eingelragen werde».

8. Die vollziehende Gewalt wird der Gesetzgebung all-

jährlich über sämtliche Einnahmen und Ausgaben
der Republik, eine Gencrairechuung ans den i. Jan.
gestellt, ablegen und derselben die Rechnungen der

verschiedenen Ministerien, als Belegs beissügen;

dieser Gencralcechnung wird ste zugleich die Rech-

nungen über dir verordnete» besondern Verwalt»»-
gen (Regien) beylegen.

In diesen Generalrcchnungcn müssen die Einnahmen
belegt werden

1) Durch die Ecncralrechnungen der Obereinnehmcr.

2) Durch die Iahrrcchnungcn der verschiedenen, durch
die vollziehende Gewalt verordneten Verwaltun-
gen Regien

Die Ausgaben aber:

1) Durch die Empfangsscheine derjenigen Zahlungen,

welche durch das Nationalschazamt, in Folge be-

flehender Gesetzt, unmittelbar an die obersten Gc-

walten geleistet worden.

2) Durch die Rechnungen der verschiedenen Ministe-
rien, welche die Zahlungen, so das Naiional-
schazamt an dieselben gemacht, erweisen werden.

ro. Räch vorgegangener Untersuchung und erfundener

Nichtigkeit der Gencralrechnung, wird der qesctzge-

bende Rath deren Gutheissung erkennen und deren

Bekanntmachung verordnen.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an daß

er über den Dekrelsvorschlag welcher den Saalinspek-

torcn des gcsstzgcbeiiden Raths einen Credit von 4000 Fr.
eröffnet, nichts zu bemerken habe.

Der Decretsvorschlag wird hierauf zum Decret er-

hoben.

B. I s h. R ud. Meyer, Vater v 0 n A r a u,

sendet an die provisorisch gesetzgebende» Räthe, folgen-

des Schreiben:

ì„V, Kcsszgeber! Das helselische Volk hat mir sein

Ziiteancii bewiesen; ich bin also pßichtig, alles dasjenige

zu bemerken, was ich zu seinem GlüÄ und Wohl thun-

lich glaubn Diessmnach habe ich die Ehre, Ihnen
dcyliegcnd verschiedene meiner Bemerkungen bekannt zu

machen. Eurer Weisheit und Vaterlandsliebe ist es

überlassen, die gukfindende Anwendung davon zu ma-

ellen. " —- Die Bemerkungen des B- Meyers b treffen

Eingangszölle, die er auf Cassee, Zucker, Tobak u. s- w.

cgea wnl, und ei» für die Bezahlung der Geistlichen

festzusetzendes Maximum. — Sie werden an die Fi»
nanzcomnußiou gewiesen, und diese zugleich beauftragt,
über das ihrer Untersuchung überttkgene Zollsystem
ungesäumt zu berichten.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B- Gesetzgeber! Dem Voll;. Rathe kaun es nicht -

gleichgültig seyn, sowohl den Inhalt als die Unter«

schuften der vor einmcr Zeit an Sie gerichteten Pro-
tcsiacion gegen den Verkauf der Nationatzzüter im ehe.

maligen Canton Bern näher zu kenne». Er ladet Sie
deßwegen ein, B. G, ihm dieselbe zu dieser Einsicht
zukommen zu lassen.

Diesem Verlangen wird entsprochen.

Folgende Botschaft wird verlesen:
B- Gesezgeber! Der Voll;. Rath übersendet Ihnen

beyliegende an Sie gerichtete Zuschrift der Gemeinde
Giubasco Distr. Bcllinzona, worinn sie ansucht, von
der Bezahlung der gesetzlichen Auflagen vom I. 1798,
freygesprochen zu werden; welches Ansuchen von dem

Cantonsstatlhaltcr in beygefügtem Schreiben untcrstüzt
und. empfohlen wird.

Die Bittschrift wird an den Voll;. Rath zurückge»

sendet, mit Einladung, selbst hierüber zu verfügen.
Die Bclilioncncommißion berichtet über folgende

Gegenstände:

1. Anton Brüni von Bellenz Advokat, sodertVe?-
Minderung der Mitglieder der Cantons - Autoritäten
im gleichen Verhältniß wie die Gesetzgebung vermindert
wurde; daß das weibliche Geschlecht im Erbrecht mit
dem männlichen in gleiche Rechte gesezt werde; daß
die Bücher der Kaufleute nicht mehr Beweiskraft vor
Gericht haben; und daß auf Kosten der Nation Pro-
curatoi skanzleyen, zum Dienst der ärmern Bürger, m
alle» Distrikten eingesczt werden.

Wird ad acta gelegt.

2. Das Haad und Gut Ulrichs Bülschli von Ober-

bipo, Distr. Wangen, Canton Bern, liegt auf dem

Würfel eines Prozesses; sein Gegner- ist Hans Rchrer
von Gu'mbel, Canton Sololhurn. Vor der Révolu-
lion entschied das Stadtgericht von Solothnrn zu G»n-
sten Bütschlis — seit der Revolution entschied aber das

Cantonsgerichl von Sol. zu Gunsten des Rohrcrs —>

dieses leztere Unheil kaßirle der oberste Gerichtshof

einhellig. BW

Da dieß in der ersten Revolutionszeit, wo noch keine

Iudikalur organisirl war, geschah so retrogradine
das Geschäft an das nemliche Cantons - Gericht-

Eolothurn, das dann mit innstehcnden Stimmen durch



das Votum äe-ilivum dcs Presidenten nochmals sein

erstes bereits kaßirtcs Urtheil bestätigte. Der Erfolg
biefer unverbesserlichen Cantonsjusiiz war daß der oberste

Gerichtshof ileratiineimnülhig kaßirte. Nun kam die

Reihe an die Suppléante,, des Canlonsgerichts v. Sol.
d,e baun auf Treue und Glauben ihrer Meistern, die

CautonSgerichtlichc Urtheil bestätigte» — die confer

queurer von dem obersten Gerichtshof zum dkittenmal

kaßirl, und die Sache zu Ernennung eines,chuoerainc»

Schiedgcrichtes/ dem Distr. Gericht Ballstall zngewle.
sen ward. Nachdem nä lvrmnm die 8 Schietrichter
von den Partheyen ernennt waren, sollte das fchiedö-

richterliche Tribunal durch einen Zusatz von 5 Schieds-
richten, von dem Distr. Gericht completiirt werden. Zur
Ehre der Klugheit und Unpartheylichkeit des Distrikts-
gecichls Ballstall hätte es gereicht wenn dasselbe, um
dem Cantonsgcist auszubiegen, die zu ernennenden

Schiedsrichter zur Hälfte aus den beyden Cantonen

Solothurn und Bern gewählt hätte; statt dessen

wählte es 4 aus dem C. Soloth. und einen einzigen aus
dem C. Bern, Namens Johannes Jaus, Agent zu
Oberbipp.

(Die Forts, folgt.)

Mannigfaltigkeiten
Der Erziehungsrath des Cantons Zürich an

seine Mitbürger.
Die Zeit ist da, zu welcher die gewohnte Winter,

schule wieder ihren Anfang nehmen soll. Unsre Pflicht
erfodert es, ein Wort der Ermahnung mit Euch zu
reden. Vor einem Jahre haben wir Euch vorgestellt,
wie unentbehrlich es für das Glück Eurer Kinder sey,

ßc fleißig zur Schule zu schicken. Habet Ihr diese

Vorstellungen beherzigt? habet Ihr ihnen Folge gclei-
stet? — Wie mancher aus Euch wird sich diese Fragen
mit Nein beantworten müssen; ab.r gewiß werben
es auch alle, frühe oder späte*, bereuen, daß sie un-
serm Rathe nicht gefolgt haben. Wie wehe mußte es

uns thun, beynahe aus allen Distrikten die wiederholte
Klage zu hören, wie schlecht die Schulen besucht wer.
den. Und was thaten mittlerweile Eure Kinder?
Schaarenweist zogen sie dem Bettel nach, gewöhnten
sich an den Müßiggang und lernten oft viel Böses.
W-e wollt Ihr, Ellern! Euch einst für diese sündliche
Vernachläßigung Eurer Kinder vordem höchsten Richter
verantworten? Die Kinder sind ein Gut, welches
Euch Volt anvertraut hat und für dessen schlechte Be-

sorgung Ihr Euch sein größtes Mißsallen zuziehet,

suchet keine Emschiildiguiig in den Zeilen. Gab es

nicht auch noch viele brafe, rechtschaffene Eltern, gab
es nicht ganze Gemeinden, welche bey aller Armuth
ihre Kinder alle Tage fleißig und ordentlich zur Schule
schickten, und sich ein Gewisse» daraus machten, es

nicht zu ihm,. Wohl ihnen! Sie werden die Früchte-
davon an ihren Kindern sehen. Sie werden die Freude
erleben, folgsame, geschickte, i» allem Guten wohb
unterrichtete Kinder zu haben, und diese Tugenden
werden die Kinder in ihrem ganzen Leben besitzen.

Denn wie man sich in der Jngcnd gewöhnt, so ist man
auch im Aller. Jene nachläßigen aber, die ihre El-
tcrnpflicht so schimpflich vergesse», werden durch Strenge
zu dem gezwungen werden, was sie, wem, sie wahre
Liebe zu ihren Kindern hätten, mit Freuden von leibst

aus eignem Antriebe thun sollten. Nie wird die Re-
giernng, nie werden die Vorsteher der Erziehung zu-

geben, daß Unwissenheit und Laster m den Seele» der

zarten Jugend erwachse, und über das kommende
Geschlecht noch grösseres Elend verbreite. Nein!-
zwingen wird man die hartnäckigen, welche der Vcr-
nuuft kein Gehör geben. Ihre bisherige Vernachläßi-

gung soll ihnen nichts genütz! haben : die Kinder sollen

nicht eher aus der Alleiagssthule enllass.n werden,
als dis sie über den Grad ihrer Kenntnisse gehörig gc.
prüft worden sind und gezeigt haben, daß sie wissen,
was sie wissen sollen. Jeder nachläßige Vater hat
es sich selbst zuzuschreiben, wenn 'seine Kinder ein oder-

zwey Jahre länger in die Schule gehen müssen, wech

er sw nicht fleißig schickt. Doch laßt uns das beßtc

hoffen. Laßt uns hoffen, daß das gute Beyspiel und'
das erwachende Gefühl der Pflicht ohne Strenge de-

wirken werde, was geschehen muß.

Ihnen, Würdige BB. Pfarrer! bezeuge» wir bey'
dieser Gelegenheit unsern herzlichsten Dank für den uner-
MÜdeten Eifer, mit welchem Sie die Aussicht über ihre-
Gemcinböschule» besorgten. Ohne diese Ihre Aufsicht,
in weicher Sie von der Regierung aus das kräftigste'
geschüzt werden müssen, ist jede andere Aufsicht schwach'

und unzureichend. Zwar Hai stich hie und da der irrige-
Wahn cmgeschlichen, als ob Ihnen diese Aufsicht tfe-

nonimen sey. A Lein nichts weniger. Wir habe» im
Gegentheil von der Regierung den Auftrag, Ihnen ji»!
erklären, daß sie auf dies? Ihre Aussiebt rechne und

Sie in allen Rücksichten mit dem verdienten Dank nw
lersrützen werde. Ihre Bemühungen, vereint mit den'

Bemühungen der tuschen Schulinspektoren, denen-M«
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